
1350 der Beilagen zuden stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (627 der Bei­
lagen): Protokoll Nr. 5 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei­
heiten, durch das die Artikel 22 und 40 der 

Konvention abgeändert werden 
Gegenständlicher Staatsvertrag sieht eine Ab~ 

änderung der die Amtsdauer von Mitgliedern 
der Europäischen Kommission für Menschen­
rechte und des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte betreffenden Bestimmungen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vor, wo­
durch, soweit wie möglich sichergestellt werden 
soll, daß die Hälfte der Mitglieder der Kom­
mission und ein Drittel der Mitglieder des Ge­
richtshofes alle drei Jahre neu gewählt wird. 

Das vorliegende Protokoll ist als verfassungs­
ändernder Staatsvertrag im Sinne des Artikels 50 
Abs. 3 B.-VG. anzusehen. Es bedarf daher der 
Genehmigung des Nationalrates unter sinnge­
mäßer Anwendung des Artikels 44 Abs. 1 B.-VG. 

Ofenböck 
Berichterstatter 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs­
vorlage in seiner Sitzung am 19. Juni 1969 in 
Verhandlung gezogen und einstimmig beschlos­
sen, dem Hohen Haus die Genehmigung dieses 
Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß hält im vorliegenden 
Fall die Erlassung eines besonderen Bundes­
gesetzes im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B.-VG. 
in der geltenden Fassung zur Erfüllung dieses 
Abkommens für entbehrlich. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem Protokoll 
Nr. 5 zur Konvention zum Schutze der Men­
schenrechte und Grundfreiheiten, durch das die 
Artikel 22 und 40 der Konvention abgeändert 
werden, das ver f ass u n g s ä n der n den 
Charakter hat (627 der Beilagen), die verfas­
sungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 19. Juni 1969 

Dr. Kranzlmayr 
Obmannstell vertreter 
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